
KÜNDIGUNGSSCHUTZ FÜR SCHWERBEHINDERTE
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen
ist unwirksam, wenn sie ohne Zustimmung des Integrationsamtes erfolgt.
Dieser Zustimmung bedarf es aber nur bei Kündigungen gegenüber solchen
Arbeitnehmern, die bei Zugang der Kündigung bereits als Schwerbehinderte
anerkannt sind.

Anderer Fall des Zustimmungserfordernisses: Sie haben den Antrag auf Aner-
kennung mindestens drei Wochen vor dem Zugang der Kündigung gestellt.

GÜTERVERHANDLUNG ALS CHANCE
In der arbeitsgerichtlichen Güteverhandlung sollen sich die beiden Parteien,
meist Arbeitgeber und Arbeitnehmer, möglichst einigen In dem Gütetermin
sind eidliche Vernehmungen noch tabu. Dort erörtert der Richter den Sach-
und Streitstand mit den Parteien. Ein Urteil ergeht zu diesem Zeitpunkt noch
nicht. Scheitert die Güteverhandlung, etwa weil die Parteien nicht ver-
gleichsbereit sind, ist der Weg für das streitige Verfahren grundsätzlich frei.
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